
AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 27. FEBRUAR 2019 NR. 4

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs.1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a und 
Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung  (BekanntVO) vom 
26.08.1999 (GV NRW S 516) sowie gemäß § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 
(veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Städte-
Region Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) in 
den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Buß-
geldbescheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bußgeldbe-
scheid als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Bußgeldbescheid vom 20.02.2019,  
Aktenzeichen: 3406.60010653,

an Herrn PASCAL UWE WIDERA,
zuletzt wohnhaft: AACHENER STRASSE 175  

in 52499 BAESWEILER.

Der Bußgeldbescheid befindet sich im Amt für Ordnungs-
angelegenheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 
52070 Aachen. Dort kann er von dem Betroffenen eingese-
hen werden.

Aachen, den 20.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 

Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 15.01.2019, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ,
an Frau DIANA JOHANNA LEMOINE,

zuletzt wohnhaft: KUCKHOFFSTRASSE 19 
in 52064 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Anhörung vom 13.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/SA/AH
an FRAU NADINE SANDRA NEEF,

zuletzt wohnhaft: FRANZSTRASSE 107  
in 52064 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von der Betroffenen eingese-
hen werden.

Würselen, den 13.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Anhörung vom 20.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ,
an Herrn MARCEL SPECKENS,

zuletzt wohnhaft: KÜHLWETTERSTRASSE 8 
in 52072 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 20.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier
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Anhörung vom 21.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/ADA/CS,
an Herrn BORISLAV VALENTIN,

zuletzt wohnhaft: ÜBACHER WEG 21 
in 52477 ALSDORF.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehender Bescheid durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 18.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/BR,
an Herrn PETAR ASENOV,

zuletzt wohnhaft: EICHE 26 in 52249 ESCHWEILER.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 18.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 20.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/SA/FE/CS,
an Herrn IOAN BUHAI,

zuletzt wohnhaft: HOSTETSTRASSE 30 
in 52223 STOLBERG.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 20.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 25.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/BR,
an Herrn SASCHA FORMELLA,

zuletzt wohnhaft: ERKWIESENSTRASSE 24 
in 52072 AACHEN

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 25.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 22.02.02019,  
Aktenzeichen: 36.1BR/VA/BR,

an Herrn REMZI KADIR,
zuletzt wohnhaft: JOSEFSTRASSE 4 

in 52249 ESCHWEILER.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 22.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 15.02.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ,
an Herrn DANUT RUS,

zuletzt wohnhaft: AACHENER STRASSE 8 
in 52223 STOLBERG.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 15.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 09.01.2019, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ,
an Herrn DENNIS SCHMIDT,

zuletzt wohnhaft AKAZIENSTRASSE 12 
in 52080 AACHEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 19.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
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(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß  
§ 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Ordnungsverfügung vom 27.11.2018,  
Aktenzeichen: A 36.2.3/pue,

an Herrn MOHAMED AL-BADANI,
zuletzt wohnhaft: GEERSTRAAT 32B  

in 6411 NR HEERLEN/NIEDERLANDE.

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Straßenverkehrs-
amt der StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-
Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 23.01.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü-
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver-
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 16.01.2019,  
Aktenzeichen A 33.4 –ill,

an BIN HASHEM AHMAD,
zuletzt wohnhaft BERGSTRASSE 22  

in 52477 ALSDORF.

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 27.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehendes 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Schreiben vom 26.02.2019, Aktenzeichen: 36.2.3/kho,   
an Herrn PRZEMYSLAW BEREZA,

zuletzt wohnhaft: AACHENER STRASSE 8A 
in 52223 STOLBERG.

Das Schreiben befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von dem Be-
troffenen eingesehen werden.

Simmerath, den 26.02.2019     Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Schreiben (Ermahnung) + Gebührenbescheid vom 
14.02.2019, Aktenzeichen: 36.2.3/gue,

an Herrn DENNIS KEHR,
zuletzt wohnhaft: PÜTZDRIESCHSTRASSE 23A 

in 52477 ALSDORF.

Das Schreiben/der Gebührenbescheid befindet sich im Stra-
ßenverkehrsamt der StädteRegion Aachen, Führerschein-
stelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann 
dieses von  dem Betroffenen eingesehen werden.

Simmerath, den 14.02.2019     Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier
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